
 

 

 
 

 

 

   Kenzingen, den 25.11.2024 

SATZUNG 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

• Der Verein führt den Namen „Bürgergemeinschaft Kenzingen“. Der Verein soll in 

das Vereinsregister des Amtsgerichts Freiburg eingetragen werden. Nach der 

Eintragung führt er den Zusatz e.V. 

• Der Verein hat seinen Sitz in Kenzingen 

• Der Verein wurde am 16.05.23 errichtet 

• Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 

§ 2 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung, Zweck 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung sowie 

auch:  

• die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des   

Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 

Umweltschutzes, einschließlich des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und 

des Hochwasserschutzes durch Projekte und Angebote in den Bereichen 

nachhaltige Mobilität sowie Pflege und Planung von ökologisch wertvollen 

Grünflächen. Erreicht werden soll dies beispielsweise durch 

Aufforstungsprojekte oder Müllsammelaktionen mit Bürgerinnen und 

Bürgern. 

• die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der 

Ortsverschönerung durch die Erfassung und Darstellung der 

Bürgergemeinschaft Kenzingen (BGK) 
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79341 Kenzingen  
 

  

 



 

Heimatgeschichte Kenzingens, Erstellung und Erhalt von historischem Wissen 

z.B. durch die Planung von Wanderwegen auf Kenzinger Gemarkung. 

 

2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Ziele. Seine Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Seine Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Er darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigen. 

 

3) Der Verein steht auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und der 

Grundrechts-Charta der Europäischen Union. Er ist überparteilich und 

überkonfessionell und vertritt den Grundsatz weltanschaulicher und religiöser 

Toleranz. Rassistische, fremdenfeindliche und menschenrechtswidrige 

Auffassungen sind mit dem Grundsatz des Vereins unvereinbar.  

 

§ 3 Mitgliedschaft 

• Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person ab 16 Jahren 

werden, die die Ziele des Vereins aktiv unterstützen will. 

• Förderndes Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die die 

Ziele des Vereins durch Zuwendungen oder auf andere Weise unterstützen will. 

• Über den schriftlichen oder elektronischen Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet 

der Vorstand. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller 

nicht begründen. 

• Die Mitgliedschaft endet  

1. mit dem Tod des Mitglieds, 

2. durch freiwilligen Austritt, 

3. durch Streichung von der Mitgliederliste, 

4. durch Ausschluss aus dem Verein, 

5. bei juristischen Personen durch deren Auflösen. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand 

ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 



 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 

Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu 

rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der 

Mitgliederversammlung zu verlesen. 

• Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder 

sonstige Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 

Ehrenmitgliedern ernennen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

• Jedes ordentliche Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 

Mitgliederversammlung. 

• Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 

regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften 

steht, das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge/Gebühren 

• Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und dessen Fälligkeit werden von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. 

• Die Höhe der Gebühren für die Nutzung des Angebotes werden von dem 

Vorstand festgelegt. Über sie wird bei der jeweils nächsten 

Mitgliederversammlung abgestimmt.  

• Ab dem Gründungsjahr betragen die Gebühren pro Jahr und Mitglied 20€. Jedes 

weitere Familienmitglied des gleichen Haushalts 10€.  

§ 6 Organe des Vereins 

• Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§7 Der Vorstand 

• Der Vorstand besteht aus  

1. dem/der ersten Vorsitzenden, 

2. dem/der zweiten Vorsitzenden, 

3. dem/der Schatzmeister: in 

4. dem/der Schriftführer: in 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist zulässig. 

. 



 

• Der 1. Und die 2. Vorsitzende führen die laufenden Geschäfte des Vereines und 

werden ins Vereinsregister eingetragen. Sie sind einzelvertretungsberichtigt.  

• Im Innenverhältnis werden die Vorsitzende im Falle deren Verhinderung durch 

den Kassierer oder Schriftführer vertreten.  

• Die Vorstandsmitglieder werden aus dem Kreis der Mitgliederversammlung 

einzeln gewählt. 

• Die Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt, sie bleiben jedoch bis zu 

einer ordnungsgemäßen Neu- oder Wiederwahl im Amt. Scheidet ein 

Vorstandsmitglied vorzeitig aus und sinkt dadurch die Zahl der 

Vorstandsmitglieder unter drei, ist unverzüglich eine Mitgliederversammlung 

einzuberufen und ein/e Nachfolger: Innen für die restliche Amtsdauer des/der 

Ausgeschiedenen zu wählen. Mit einem Ende der Mitgliedschaft im Verein endet 

auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 

• Der Vorstand und einzelne Vorstandsmitglieder können abgewählt werden, wenn 

ihnen drei Viertel der anwesenden Mitglieder das Vertrauen entziehen. 

• Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Jeweils zwei Personen aus dem 

Vorstand vertreten den Verein im Sinne des § 26 BGB in allen rechtlichen und 

wirtschaftlichen Belangen. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins 

zuständig, soweit diese Satzung nichts Anderes regelt. 

• Der Vorstand kann Geschäftsführer: Innen für den Verein bestellen und ihnen 

Vollmachten erteilen. 

• Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Dem steht nicht entgegen, dass 

die Mitgliederversammlung beschließen kann, einzelnen oder allen 

Vorstandsmitgliedern für die aufgewendete Arbeitszeit eine angemessene 

Vergütung zu gewähren. 

• Die Mitgliederversammlung wählt im Anschluss an die Wahl des Vorstandes zwei 

Kassenprüfer: Innen. Die Kassenprüfer: Innen prüfen die Ordnungsgemäßheit der 

Kassenführung und berichten auf der Mitgliederversammlung. 

§ 8 Aufgaben des Vorstands 

Dem Vorstand des Vereins obliegen neben der Vertretung des Vereins und der Führung 

seiner Geschäfte insbesondere folgende Aufgaben: 

1. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 

der Aufstellung der Tagesordnung, 

2. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

3. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 

4. die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 



 

§ 9 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

• Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden von dem/der 

ersten Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung vom dem/der zweiten 

Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von drei Tagen, schriftlich, elektronisch 

oder fernmündlich, einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der/die erste Vorsitzende oder 

der/die zweite Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet 

die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

• Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist von 

dem/der Protokollführerin sowie von dem/der ersten Vorsitzenden, bei 

dessen/deren Verhinderung von dem/der zweiten Vorsitzenden zu 

unterschreiben. 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 

• Eine Mitgliederversammlung ist vom Vorstand in jedem Geschäftsjahr einmal 

einzuberufen. Weitere Mitgliederversammlungen können einberufen werden, 

wenn das Vereinswohl dies erfordert. Sie sind einzuberufen, wenn dies 

wenigstens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Stimmberechtigt sind die 

ordentlichen Mitglieder. 

• Die Ladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder, sofern eine E-Mail-

Anschrift vorliegt, per E-Mail unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und 

unter Angabe der Tagesordnung. 

• Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 

spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich 

eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der 

Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen 

wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 

entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der 

anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der 

Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum 

Gegenstand haben. 

• Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten: 

1. Änderungen der Satzung, 

2. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge, 

3. Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

4. Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 

5. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

6. Entgegennahme des Jahresberichts und Entlastung des Vorstands, 

7. Wahl von Rechnungsprüfer: Innen 



 

8. Auflösung des Vereins. 

Die Mitgliederversammlung wird von dem/der ersten Vorsitzenden des Vorstands, bei 

dessen/deren Verhinderung von dem/der zweiten Vorsitzenden und bei dessen/deren 

Verhinderung von einem/einer durch die Mitgliederversammlung zu wählendes 

Vorstandsmitglied geleitet. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 

worden ist. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende ordentliche Mitglied eine 

Stimme. Stimmenthaltungen sind keine gültigen Stimmen und bleiben daher außer 

Betracht. Satzungsändernde Beschlüsse erfordern eine Dreiviertelmehrheit, eine 

Änderung des Vereinszwecks oder die Auflösung des Vereins eine Neunzehntelmehrheit 

und alle anderen Beschlüsse eine einfache Mehrheit aller gültigen Stimmen. 

Über die Mitgliederversammlungen ist von einem hierzu von der Versammlung 

gewählten Mitglied ein Protokoll zu führen und von einem weiteren Vorstandsmitglied zu 

unterschreiben. 

§ 11 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke 

• Im Falle der Auflösung des Vereins sind der/die erste und der/die zweite 

Vorsitzende des Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidator:innen, 

sofern die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

• Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an die Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds die es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

• Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein seine 

Rechtsfähigkeit verliert. 

Kenzingen, den 25.11.2024 

 

 


